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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1
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Name, Rechtsform, Verflechtung

(1) Der Kreisverband führt als Mitgliedsverband des
Deutschen Roten Kreuzes, Landesverband Baden-
Württemberg e.V., den Namen: „Deutsches Rotes
Kreuz, Kreisverband Freudenstadt e.V.“. Er hat sei-
nen Sitz in Freudenstadt und ist im Vereinsregister
eingetragen. Die Satzungen des Bundes- und des
Landesverbandes sind für den Kreisverband und
seine Gliederungen (nachgeordnete Verbände,
Organisationen und Einrichtungen) sowie deren
Mitglieder verbindlich.
Die Bestimmungen der übergeordneten Verbände
gehen denen des nachgeordneten Verbandes vor.

(2) Sein Kennzeichen ist das völkerrechtlich anerkannte
rote Kreuz auf weißem Grund.

(3) Seine Tätigkeit erstreckt sich auf das Gebiet des
Landkreises Freudenstadt.

(4) Der Kreisverband führt die Beschlüsse aus, die der
Bundesverband des Deutschen Roten Kreuzes ver-
bindlich für alle Mitgliedsverbände (§§ 13 Abs. 1,
19 Abs. 3 der Satzung des Bundesverbandes) erlässt
sowie die Beschlüsse, die der Landesverband ver-
bindlich für seine Mitglieder fasst (§§ 17 Nr. 1, 21
Abs. 6 der Satzung des Landesverbandes).

(5) Mitglieder des Kreisverbandes sind

-- die in seinem Gebiet bestehenden Ortsvereine
(§ 8 Abs. 1 Nr. 1)

-- natürliche und juristische Personen
(§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3)



6

-- sonstige Vereinigungen (§ 8 Abs. 3)

-- Ehrenmitglieder (§ 12)

(6) Der Kreisverband vermittelt seinen Mitgliedern und
den Mitgliedern seiner Ortsvereine die Mitglied-
schaft im Deutschen Roten Kreuz. Die Mitglieds-
verbände des Kreisverbandes sind selbständig, so-
weit sich nicht aus den Satzungen des Bundes- und
des Landesverbandes oder dieser Satzung etwas
anderes ergibt.

(7) Die Ortsvereine führen in ihrem Namen außer der
Bezeichnung „Deutsches Rotes Kreuz“ einen den
räumlichen Tätigkeitsbereich kennzeichnenden
Zusatz.

(8) Gebietsänderungen der Ortsvereine bedürfen der
Zustimmung des Kreisverbandes.

§ 2
Grundsätze und Selbstverständnis

(1) Der Kreisverband bekennt sich zu den sieben
Grundsätzen der Internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung: Menschlichkeit, Un-
parteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit,
Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Diese
Grundsätze sind für ihn und seine Gliederungen
sowie deren Mitglieder verbindlich.

(2) Der Kreisverband ist mit seinen Gliederungen
(nachgeordnete Verbände, Organisationen und
Einrichtungen) sowie deren Mitgliedern Mitglieds-
verband des „Deutsches Rotes Kreuz Landes-
verband Baden-Württemberg e.V.“ Er ist damit Teil
der nationalen Rotkreuzgesellschaft der Bundes-
republik Deutschland.
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(3) Die Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz steht
ohne Unterschied der Nationalität, der Rasse, der
ethischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Reli-
gion und der politischen Überzeugungen allen offen,
die gewillt sind, bei der Erfüllung der Aufgaben des
Deutschen Roten Kreuzes mitzuwirken.

(4) Als Teil der nationalen Rotkreuzgesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland nimmt der Kreis-
verband die Aufgaben wahr, die sich aus dem Genfer
Rotkreuz-Abkommen, den Zusatzprotokollen und den
Beschlüssen der Internationalen Rot-kreuz- und
Rothalbmond-Konferenzen ergeben. Er achtet auf
deren Durchführung in seinem Gebiet und vertritt in
Wort, Schrift und Tat die Ideen der Näch-stenliebe,
der Völkerverständigung und des Frie-dens.

(5) Das Deutsche Rote Kreuz ist von der Bundesregie-
rung und vom Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz als nationale Rotkreuz-Gesellschaft der Bun-
desrepublik Deutschland im Sinne der Genfer Rot-
kreuz-Abkommen anerkannt und wirkt im ständigen
Sanitätsdienst der Bundeswehr unter der Verantwor-
tung der Bundesregierung als freiwillige Hilfsgesell-
schaft mit.

(6) Der Kreisverband ist ein anerkannter Spitzen-
verband der freien Wohlfahrtspflege. Er nimmt die
Interessen derjenigen wahr, die der Hilfe und
Unterstützung bedürfen, um soziale Benachteili-
gung, Not und menschenunwürdige Situationen zu
beseitigen und wirkt auf die Verbesserung ihrer
individuellen, familiären und sozialen Lebens-
bedingungen hin.

(7) Das Jugendrotkreuz (JRK) ist der anerkannte Jugend-
verband des Deutschen Roten Kreuzes. Durch seine
Erziehungs- und Bildungsarbeit führt das Jugendrot-
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kreuz junge Menschen an das Ideengut des Roten
Kreuzes heran und trägt zur Verwirklichung seiner
Aufgaben bei. Das Jugendrotkreuz des Kreisverban-
des und seiner Ortsvereine vertritt die Interessen der
jungen Menschen des Deutschen Roten Kreuzes im
Bereich des Kreisverbandes und seiner Ortsver-eine.

(8) Das Deutsche Rote Kreuz ist mit dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz, der Internationalen Föde-
ration der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaf-
ten sowie den anderen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaften ein Teil der internationalen Rotkreuz-
und Rothalbmondbewegung.

§ 3
Aufgaben

(1) Der Kreisverband stellt sich aufgrund seines Selbst-
verständnisses (§ 2) und seiner Möglichkeiten (§ 34)
insbesondere folgende Aufgaben:

-- Verbreitung der Kenntnis des Humanitären
Völkerrechts sowie der Grundsätze und Ideale
der internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung

-- Hilfe für die Opfer von bewaffneten Konflikten,
Naturkatastrophen und anderen Notsituationen

-- Verhütung und Linderung menschlicher Leiden,
die sich aus Krankheit, Verletzung, Behinderung
oder Benachteiligung ergeben

-- Förderung der Gesundheit der Wohlfahrt und
der Jugend

-- Förderung der Entwicklung nationaler
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften
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(2) Der Kreisverband fördert die Tätigkeit und Zu-
sammenarbeit seiner Gliederungen und Mitglieder.
Ihm obliegt die Vertretung der Ortsvereine sowie
deren Gliederungen gegenüber dem Landesver-
band, dem Landkreis oder Stadtkreis und den auf
Kreisebene tätigen sonstigen Behörden, Verbänden
und Einrichtungen.

(3) Der Kreisverband wirbt für seine Aufgaben in der
Bevölkerung. Er sammelt für die Erfüllung dieser
Aufgaben Spenden.

§ 4
Ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit

(1) Die Aufgaben des Kreisverbandes werden unter
Wahrung der Gleichachtung von Mann und Frau
sowie ihrer Gleichberechtigung bei der Wahr-
nehmung von Ämtern von ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Mitarbeitern erfüllt. Nach dem
Selbstverständnis des Deutschen Roten Kreuzes
kommt der ehrenamtlichen Tätigkeit besondere
Bedeutung zu; sie ist auf allen Ebenen zu fördern.
Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit ergänzen
sich und dienen im Einklang mit den Grundsätzen
des Roten Kreuzes der Verwirklichung des einheit-
lichen Auftrages. Der Kreisverband sorgt für die Aus-
, Weiter- und Fortbildung der ehrenamtlich und
hauptamtlich Tätigen.

(2) Die ehrenamtliche Arbeit erfolgt in Gemeinschaften,
in Arbeitskreisen und in anderen Formen, um mög-
lichst vielen Menschen die Mitarbeit im Deutschen
Roten Kreuz zu ermöglichen.

(3) Als Gemeinschaften gelten:

1. die Bereitschaften
die Bergwacht
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das Jugendrotkreuz
die Wasserwacht

2. die Sozialarbeit in ihren besonderen
Organisationsformen

Sie gestalten ihre Arbeit nach eigenen Ordnungen
und Richtlinien.

(4) Hauptamtliche Mitarbeiter des Kreisverbandes und
seiner Einrichtungen – außer dem Kreisgeschäfts-
führer – können nicht dem Vorstand des Kreisver-
bandes angehören.

(5) Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter dürfen weder
beratend noch entscheidend mitwirken, wenn die
Angelegenheit ihnen oder einem ihrer Angehörigen
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen
kann.*

* In einer Protokollerklärung zu der Sitzung des Landesausschusses am 25. April 1998 wurde

festgelegt dass sich der Begriff „Angehöriger“ nach § 20 Abs. 5 Landesverwal-

tungsverfahhrensgesetz bestimmt.

2. Abschnitt: Verbandliche Ordnung

§ 5
Zusammenarbeit im Deutschen Roten Kreuz

Der Kreisverband arbeitet mit allen Verbänden des
Deutschen Roten Kreuzes und deren Mitgliedern eng und
vertrauensvoll zusammen. Sie unterrichten sich jeweils
rechtzeitig und angemessen über wichtige Angelegen-
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heiten. Jeder Verband respektiert die Rechte des anderen
und leistet dem anderen die notwendige Hilfe.

§ 6
Zuständigkeit des Kreisverbandes

und seiner Ortsvereine

(1) Der Kreisverband erfüllt seine Aufgaben gemein-sam
mit seinen Gliederungen (Ortsvereinen, Organi-
sationen und Einrichtungen). Soweit nichts anderes
bestimmt ist, führen die Ortsvereine die satzungs-
mäßigen Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes in
ihrem Bereich im Rahmen dieser Satzung in eigener
Verantwortung durch. Sie dürfen im Bereich eines
anderen Ortsvereins nur mit dessen Zustimmung
tätig werden.

(2) Es ist ausschließlich Aufgabe des Verbandes, der
Schwesternschaften und seiner Mitgliedsverbände,
in der beruflichen Kranken- und Kinderkranken-pflege
allein oder gemeinsam mit einem Landesver-band
oder dessen Mitgliedsverbänden aus- und
fortzubilden, über die Neugründung von Schwe-
sternschaften zu entscheiden und einheitliche Regeln
für die Berufsausübung der Schwestern zu treffen.
Der Vorsitzende des Kreisverbandes oder dessen
Vertreter soll dem Geschäftsführenden Vorstand der
in seinem Bereich tätigen Schwesternschaften als
Mitglied angehören.

(3) Die Ortsvereine sind befugt, Partnerschaften mit
regionalen und lokalen Gliederungen anderer
Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaften ein-
zugehen, wobei die Interessen des Deutschen Roten
Kreuzes oder der Rotkreuz- und Rothalbmondbe-
wegung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Die
Bestimmungen über die ausschließliche Zustän-
digkeit des Bundesverbandes sind zu beachten.
Partnerschaften der Ortsvereine sind vom Landes-
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und Kreisverband zu genehmigen und dem Bundes-
verband anzuzeigen.

§ 7
Zuständigkeit des Bundesverbandes

(1) Dem Bundesverband obliegt es, die Tätigkeit und die
Zusammenarbeit der Gliederungen des Deutschen
Roten Kreuzes durch zentrale Maß-nahmen und
einheitliche Regelungen zu fördern.
Er sorgt für die Einhaltung der Grundsätze und die
notwendige Einheitlichkeit im Deutschen Roten
Kreuz und setzt verbandspolitische Ziele. Er stellt
sicher, dass die Gliederungen und ihre Mitglieder die
Pflichten erfüllen, die einer nationalen Rotkreuz-
gesellschaft durch die Genfer Rotkreuz-Abkommen
und die Zusatzprotokolle sowie durch die Be-schlüsse
der Organe der Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung auferlegt sind.

 (2) Der Bundesverband ist ausschließlich zuständig:

1. für die Vertretung gegenüber den Organi-
sationen der Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung im Sinne vom § 2 Abs. 8

2. für die Vertretung gegenüber den Organen der
Bundesrepublik und den zentralen Behörden
der Bundesverwaltung

3. für die Vertretung gegenüber bundesweit
tätigen Verbänden auf Bundesebene sowie
gegenüber ausländischen und internationalen
Organisationen

4. für die internationale Zusammenarbeit, ein-
schließlich der internationalen Katastrophen-
hilfe und Entwicklungszusammenarbeit



13

5. für die Regelung der Verwendung des Rot-
kreuz-Zeichens und die Gestattung seiner
Verwendung durch Dritte

6. für die auf Bundesebene zu treffenden Verein-
barungen und Regelungen über die Auf-
stellung, die Ausbildung und die Ausstattung
von Einheiten sowie die Bereitstellung von
Einrichtungen zum Schutz der Zivilbevöl-
kerung.

 (3) Im Falle einer Katastrophe kann der Bundesverband
die Koordinierung der Hilfsmaßnahme übernehmen
und mit eigenen Mitteln tätig werden, wenn das
Präsidium oder bei Gefahr im Verzuge der Präsi-dent
das im Interesse der Opfer für zweckmäßig hält.

(4) Im Bereich seiner ausschließlichen Zuständigkeit
kann der Bundesverband einen Mitgliedsverband im
Einzelfall damit beauftragen, Aufgaben wahrzuneh-
men oder Maßnahmen zur Erfüllung solcher Auf-
gaben durchzuführen. Er ist in diesen Fällen wei-
sungs- und aufsichtsberechtigt, wobei sich die
Aufsicht auf die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßig-
keit der Ausführung erstreckt.

3. Abschnitt: Mitgliedschaft, Ortsvereine

§ 8
Mitglieder

(1) Mitglieder des Kreisverbandes sind

1. die in seinem Gebiet bestehenden Ortsvereine



14

2. natürliche Personen ab Vollendung des
6. Lebensjahres

3. juristische Personen und sonstige Vereini-
gungen, die bereit sind, die Aufgaben des
Roten Kreuzes zu fördern (korporative Mit-
glieder)

4. Ehrenmitglieder

(2) Mitglieder, die das Deutsche Rote Kreuz durch
regelmäßige Beiträge unterstützen, sind Förder-
mitglieder; natürliche Personen, die die Aufgaben
des Deutschen Roten Kreuzes durch tätige Mitarbeit
erfüllen, sind aktive Mitglieder.

§ 9
Ortsvereine

(1) Für eine oder mehrere Gemeinden oder Gemeinde-
teile kann mit Zustimmung des Kreisverbandes ein
Ortsverein gegründet werden.

(2) Der Ortsverein ist ein nicht rechtsfähiger Verein. Er
führt die Bezeichnung „Deutsches Rotes Kreuz,
Ortsverein .....“. Sein Zeichen ist das völkerrechtlich
anerkannte rote Kreuz auf weißem Grund.

(3) Der Ortsverein hat neben den Aufgaben nach § 3 ins-
besondere folgende Aufgaben:

1. er vertritt in seinem Bereich die Ideen und
Belange des Roten Kreuzes, insbesondere
gegenüber den örtlichen Behörden

2. er pflegt die Zusammenarbeit und
Gemeinschaft seiner Mitglieder

3. er führt Haus- und Straßensammlungen und
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sonstige örtliche Sammlungen durch

4. er wählt die Delegierten zur Kreisversammlung
(§17 Abs. 3 + 4)

Weitere Aufgaben können im gegenseitigen Einver-
nehmen dem Ortsverein vom Kreisverband übertra-
gen werden.

(4) Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die
Ortsvereine Anteile an den Mitgliedsbeiträgen, an
den Ergebnissen der von ihnen durchgeführten
Sammlungen sowie sonstige Mittel nach Maßgabe
des Haushaltsplanes des Kreisverbandes. Die Ver-
wendung der Mittel ist nachzuweisen. Die Haus-
haltsführung der Ortsvereine wird vom Kreis-verband
überwacht. Ausrüstungsgegenstände und
Räumlichkeiten können zu eigenverantwortlicher
Verwaltung und Nutzung zugewiesen werden.

(5) Der Beitritt zum Ortsverein erfolgt durch schrift-
lichen Antrag gegenüber dem Ortsverein und An-
nahme des Antrages durch den Kreisverband. Mit
der Mitgliedschaft im Ortsverein wird die Mitglied-
schaft im Kreisverband erworben.

§ 10
Satzung der Ortsvereine

(1) Die Satzung der Ortsvereine soll den Regelungen und
Vorschriften der Kreisverbandssatzung über die
Ortsvereine entsprechen.
Sie muss ihr entsprechen, soweit sie Rechte und Zu-
ständigkeiten des Kreisverbandes regelt und soweit
die Rechte und Pflichten der Ortsvereine in der Sat-
zung des Kreisverbandes aufgeführt sind.
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Satzungen und Satzungsänderungen bedürfen der
Genehmigung des Kreisvorstandes.

(2) Die Satzung des Ortsvereins muss insbesondere
folgende Bestimmungen enthalten:

1. Die Ortsvereine nehmen im Rahmen ihrer Lei-
stungsfähigkeit die Aufgaben des Roten
Kreuzes (§ 3) nach den Grundsätzen des § 2
wahr.

2. Sie verwirklichen Beschlüsse nach § 17 Nr. 1 der
Satzung des Landesverbandes sowie
Regelungen, die sich nach §§ 13 Abs. 1, 19
Abs. 3 der Satzung des Bundesverbandes und
§ 21 Abs. 6 der Satzung des Landesverbandes
ergeben.

3. Erwerb, Belastung und Veräußerung von
Grundstücken, ebenso die Aufnahme von Dar-
lehen, die Übernahme von Bürgschaften und
finanzielle Beteiligungen, sowie die Annahme
von Erbschaften und Vermächtnissen durch die
Ortsvereine bedürfen für ihre Wirksamkeit der
Genehmigung des Kreisvorstandes.

4. Bei Gründung von oder Beteiligung an
(gemeinnützigen) Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung ist zusätzlich die Genehmi-
gung des Landesverbandes und des Bundes-
verbandes zur Führung des Namens „Rotes
Kreuz“ und des Kennzeichens einzuholen.*

5. Die Ortsvereine unterliegen der Prüfung ihrer
Haushaltspläne, der Jahresabrechnung sowie
ihrer Bücher und Kassenführung durch den
Kreisverband.
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6. Die Satzung des Kreisverbandes, die Ordnun-
gen und Richtlinien für die Rotkreuzgemein-
schaften, die Disziplinarordnung sowie die
Schiedsordnung des Bundesverbandes sind für
die Ortsvereine verbindlich

7. Die Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit
nach der Abgabenordnung

*vgl. hierzu die Beschlüsse des Präsidiums und Präsidialrates des
Deutschen Roten Kreuzes vom 13.02.1997 und 20.03.1997 zur
Aufgabenausgliederungen in selbständige Gesellschaften nach
denen die (g)GmbH das Recht zur Führung des Namens und
Zeichens erst erhalten, wenn durch den Bundesverband sicherge-
stellt worden ist, dass die Gesellschaftsverträge den verbind-lichen
Rahmenbedingungen des DRK entsprechen.

(3) Organe des Ortsvereins sind die Mitgliederver-
sammlung und der Ortsvereinsvorstand.

1. Die Mitgliederversammlung tritt jährlich einmal
zusammen. Der Vorsitzende kann jederzeit wei-
tere Mitgliederversammlungen einberufen. Er
muss dies tun, wenn es von einem Drittel der
Mitglieder schriftlich beantragt wird. die Mit-
gliederversammlung wird vom Vorsitzenden
einberufen und geleitet. Die Einberufung er-
folgt in ortsüblicher Weise unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen und Angabe der
Tagesordnung. Die ordnungsgemäß einbe-
rufene Mitgliederversammlung ist in jedem
Falle beschlussfähig.

2. Der Ortsvereinsvorstand besteht zumindest aus
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n dem Vorsitzenden
n seinem Stellvertreter
n einem Kassenverwalter sowie
n einem Vertreter aller im Ortsverein

bestehenden Gemeinschaften

3. Der Ortsvereinsvorstand erstattet jährlich einen
Tätigkeitsbericht an die Mitgliederversamm-
lung und legt ihr die Jahresrechnung vor. Der
Ortsvereinsvorstand wird auf die Dauer von 4
Jahren gewählt.

§ 11
Rechtsfähige Ortsvereine

Den Status eines eingetragenen Vereins, der berechtigt ist,
Namen und Zeichen des Roten Kreuzes zu führen, kann der
Ortsverein mit vorheriger Zustimmung des Kreisverbandes
und des Präsidiums des Landesverbandes erhalten. Die Zu-
stimmung des Präsidiums setzt voraus, dass die Satzung des
Ortsvereins den Vorgaben der §§ 9 und 10 dieser Satzung
entspricht und ein detailliertes Vermögensverzeichnis vor-
gelegt wird. In der Satzung des Ortsvereins muss ferner
gewährleistet sein, dass

1. der rechtsfähige Ortsverein keine eigenen Mit-
gliedsbeiträge erhebt und das Mitglied über seine
Doppelmitgliedschaft Ortsverein/Kreisverband, die
Mitgliedsbeiträge, die die Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes festgesetzt hat, ausschließlich an den
Kreisverband bezahlt, es sei denn, dass örtlich bereits
eine anderweitige Regelung besteht;

2. die Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit
aufgenommen sind;

3. im Falle der Auflösung des Ortsvereins das nach
Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Ver-
mögen an den zuständigen Kreisverband oder
dessen Rechtsnachfolger fällt.
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Der Ortsverein führt im Namen den Zusatz „e.V.“.

§ 12
Ehrenmitglieder

Personen, die sich um das Rote Kreuz besonders ver-
dient gemacht haben, können vom Kreisvorstand zu
Ehrenmitgliedern des Kreisverbandes ernannt werden.

§ 13
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Der Beitritt zum Kreisverband erfolgt durch schrift-
lichen Antrag gegenüber dem Kreisverband, der über
die Annahme entscheidet. Erfolgt der Beitritt
gegenüber einer Rotkreuz-Gemeinschaft, so ent-
scheidet bei aktiven Mitgliedern der Kreisverband im
Einvernehmen mit dem Leiter der Rotkreuz-
Gemeinschaft über die Annahme. Der Kreisvorstand
setzt das Stimmrecht und den Mitgliedsbeitrag der
korporativen Mitglieder (§ 8 Abs. 1 Nr. 3) fest.

2. Mitglieder eines anderen Rotkreuz-Verbandes
können mit ihrer und der Zustimmung des aufneh-
menden Kreisverbandes durch Überweisung Mit-
glied werden.

3. Vereinigt sich der Kreisverband oder ein Teil des
Kreisverbandes mit einem anderen Kreisverband, so
werden die dadurch betroffenen Mitglieder Mitglie-
der des neuen Kreisverbandes

§ 14
Allgemeine Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder des Kreisverbandes sind verpflich-tet,
die in § 2 genannten Grundsätze des Roten Kreu-zes
zu beachten.
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(2) Natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollen-
det haben, besitzen die Mitwirkungsrechte nach
§§ 17 – 19.

(3) Die Mitglieder zahlen den von der Kreisversamm-
lung festgesetzten Vereinsbeitrag. Der Vorstand
kann im Einzelfall von der Zahlung befreien. Die
Zugehörigkeit zum Jugendrotkreuz ist beitragsfrei.

(4) Für die Angehörigen der Rotkreuz-Gemeinschaften
gelten die gemeinsamen allgemeinen Regeln für die
ehrenamtliche Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz.

(5) Der Kreisverband versichert die aktiven Mitglieder
für die Zeit der Rotkreuztätigkeit gegen Unfall und
Haftpflicht.

§ 15
Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch

-- Austritt oder Tod der natürlichen Person
-- Auflösung des korporativen Mitglieds
-- Kündigung der Mitgliedschaft
-- Überweisung an einen anderen

Rotkreuzverband
-- Ausschluss

(2) Ortsvereine und korporative Mitglieder können ihre
Mitgliedschaft im Kreisverband auf den Schluss ei-
nes Kalenderjahres mit einer Frist von 12 Monaten
kündigen.

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt. Dies ist außer im Falle des
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§ 37 Abs. 3 Satz 2 insbesondere der Fall, wenn ein
Mitglied das Ansehen oder die Interessen des Roten
Kreuzes schädigt oder trotz wiederholter Mahnun-
gen oder Maßnahmen nach § 37 seinen Pflichten
nicht nachkommt. Über den Ausschluss entscheidet
der Vorstand mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Der
Beschluss ist schriftlich zu begründen und muss eine
Rechtsmittelbelehrung enthalten. Gegen den
Ausschluss kann innerhalb eines Monats nach Mit-
teilung des Beschlusses das Schiedsgericht angeru-
fen werden. Die Anrufung hat keine aufschiebende
Wirkung.

Fördermitglieder, die in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren trotz Mahnung ihrer Beitragspflicht nicht
nachgekommen sind, gelten mit Ablauf des zweiten
Jahres als ausgetreten.

(4) Mit dem Ende der Mitgliedschaft einer natürlichen
Person erlischt auch die Zugehörigkeit zu einer
Rotkreuzgemeinschaft.

(5) Ein Ortsverein, dessen Mitgliedschaft erloschen ist,
verliert das Recht, Namen und Zeichen des Roten
Kreuzes zu führen.

(6) Verliert ein Ortsverein die Berechtigung, Namen und
Zeichen des Roten Kreuzes zu führen, so hat er sein
Vermögen demjenigen zu übertragen, der im Falle
der Auflösung Anfallsberechtigter wäre.

4. Abschnitt: Organisation

§ 16
Organe des Kreisverbandes

(1) Organe des Kreisverbandes sind:
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-- die Kreisversammlung (§§ 17-19)
-- der Kreisvorstand (§§ 20-22)

(2) Die Organe beschließen mit Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit in dieser Satzung nichts
anderes bestimmt ist. Es wird offen abgestimmt,
wenn nicht ein Zehntel der anwesenden Stimmbe-
rechtigten schriftliche Abstimmung beantragt.

(3) Über die Beschlüsse ist eine Ergebnisniederschrift zu
fertigen, die vom Vorsitzenden und einem von ihm zu
bestimmenden Schriftführer zu unterzeich-nen ist.

§ 17
Stellung und Zusammensetzung

der Kreisversammlung

(1) Die Kreisversammlung ist das oberste Beschluss-
organ des Kreisverbandes.

(2) Die Kreisversammlung besteht aus

1. den in Stimmbezirken gewählten Delegierten
aller Mitglieder,

2. den Vertretern der korporativen Mitglieder,
denen ein Stimmrecht eingeräumt worden ist

3. den Mitgliedern des Kreisvorstandes.

(3) Stimmbezirke sind die Bezirke der Ortsvereine.
Soweit keine Ortsvereine bestehen, bildet der
Kreisvorstand Stimmbezirke und bestellt einen
Wahlleiter.

(4) Die Delegierten der Stimmbezirke und die Ersatz-
delegierten werden für die Dauer von 4 Jahren in
einer Versammlung gewählt, zu der der Vorsitzende
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des Ortsvereins oder der Wahlleiter mit einer Frist
von zwei Wochen schriftlich einlädt.

(5) Die Zahl der Delegierten eines Stimmbezirks wird
aus der Zahl der in seinem Bereich wohnhaften
Rotkreuz-Mitglieder nach einem vom Kreisvorstand
zu beschließenden Schlüssel errechnet. Die Gesamt-
zahl der Delegierten muss größer sein, als die der
weiteren Mitglieder der Kreisversammlung. Es soll
darauf geachtet werden, dass die Rotkreuzgemein-
schaften bei der Bestimmung der Delegierten ent-
sprechend ihrer Mitgliederzahl berücksichtigt wer-
den.

(6) Jedes Mitglied der Kreisversammlung hat eine
Stimme. Stimmübertragung ist nicht zulässig.

§ 18
Aufgaben der Kreisversammlung

(1) Der Kreisversammlung obliegen folgende Aufgaben:

1. Sie wählt den Kreisvorstand mit Ausnahme des
Kreisgeschäftsführers und einen oder mehrere
Abschlussprüfer;

2. sie nimmt den Jahresbericht des Kreisvorstan-
des entgegen;

3. sie beschließt über die Jahresrechnung;

4. sie setzt den Mitgliedsbeitrag fest;

5. sie beschließt über die Vorlagen des Kreisvor-
standes;

6. sie beschließt vorbehaltlich der Genehmigung
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des Landesverbandes (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 der
Satzung des Landesverbandes**) über die Sat-
zung und Satzungsänderungen, die Auflösung
des Kreisverbandes und den Austritt aus dem
Landesverband;

7. sie beschließt vorbehaltlich der Genehmigung
des Landesverbandes (§ 1 Abs. 8 der Satzung
des Landesverbandes) über die Änderung des
Verbandsgebiets;

8. sie wählt aus Mitgliedern des Roten Kreuzes die
Delegierten für die Landesversammlung und
ihre Stellvertreter auf die Dauer von 4 Jahren;

9. sie beschließt über die Abberufung von
Mitgliedern des Kreisvorstandes

(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung und die
Auflösung oder den Austritt aus dem Landesverband
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen.

**Zur Zeit § 21a Abs. 2 Nr. 1 des Entwurfs der Landesverbands-
 satzung, der der Landesversammlung am 18.7.1998 vorliegt.

§ 19
Durchführung der Kreisversammlung

(1) Die Kreisversammlung findet einmal jährlich statt. Der
Vorsitzende kann jederzeit weitere Kreisver-
sammlungen einberufen. Er muss dies tun, wenn ein
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der Kreis-
versammlung oder die Hälfte der Mitglieder des
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Kreisvorstandes die Einberufung unter Angabe von
Gründen schriftlich beantragen.

(2) Die Kreisversammlung wird von dem Vorsitzenden
einberufen und geleitet. Einberufen wird durch
schriftliche Einladung an die Angehörigen der Kreis-
versammlung (§ 17) unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat und Angabe der Tagesordnung.

(3) Die Angehörigen der Kreisversammlung können An-
träge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesord-
nung stellen. Diese müssen begründet werden und
spätestens zwei Wochen vor dem Versammlungs-
termin bei der Kreisgeschäftsstelle eingehen. Später
eingehende Anträge werden von der Kreisversamm-
lung behandelt, wenn sie dies mit 2/3 Mehrheit der
abgegebenen Stimmen beschließt. Dies gilt nicht für
Satzungsänderungen.

(4) Die ordnungsgemäß einberufene Kreisversammlung ist
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig.

§ 20
Kreisvorstand

(1) Der Kreisvorstand besteht aus

1. den von der Kreisversammlung zu wählenden
Vorstandsmitgliedern, nämlich
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n dem Vorsitzenden
n einem oder mehreren Stellvertretern
n dem Schatzmeister
n dem Kreisverbandsarzt
n dem Justitiar
n den Vertretern* von Ortsvereinen
n bis zu vier weiteren Personen, darunter

der Rotkreuz-Beauftragte

* Anmerkung: Die Zahl der Vertreter legen die  
 Kreisverbände fest

2. den von der Kreisversammlung auf Vorschlag zu
wählenden Vorstandsmitgliedern, nämlich

n der Kreisbereitschaftsleiterin und dem
Kreisbereitschaftsleiter auf Vorschlag
der Bereitschaftsleiterinnen und
Bereitschaftsleiter

n der Kreissozialleiterin auf Vorschlag der
Ortsvereins-Sozialleiterinnen

n dem Leiter des Jugendrotkreuzes auf
Vorschlag der JRK-Gruppenleiter

n dem Leiter der Bergwacht auf
Vorschlag der Bergwachtbereitschaften

3. dem Kreisgeschäftsführer mit beratender
Stimme

(2) Alle Ämter stehen Männern und Frauen in gleicher
Weise offen. Ist der Vorsitzende ein Mann, so soll
mindestens eine Frau Stellvertreterin sein oder um-
gekehrt. Mehrere Ämter können in einer Person
vereinigt sein, jedoch nicht das Amt des Vorsitzen-
den oder seines Stellvertreters mit dem Amt des
Schatzmeisters.
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(3) Die Angehörigen des Vorstandes müssen Mitglied
eines Rotkreuz-Verbandes sein.

(4) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 4 Jahre. Er
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist
zulässig.

(5) Der Kreisvorstand ist beschlussfähig, wenn minde-
stens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

(6) Die Haftung der Mitglieder des Kreisvorstandes ist
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 21
Vorstand im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches

Vorstand im Sinne des BGB sind der Vorsitzende, seine
Stellvertreter, der Schatzmeister und der Justitiar.
Rechtsverbindliche Erklärungen des Kreisverbandes wer-den
vom Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter sowie
einem weiteren in Satz 1 genannten Vorstandsmit-glied
abgegeben.

§ 22
Aufgaben des Kreisvorstandes *

(1) Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband und führt
die Geschäfte nach den Beschlüssen der Kreisver-
sammlung.

(2) Der Kreisvorstand hat insbesondere
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1. den Haushaltsplan und den Stellenplan zu be-
schließen und die Jahresrechnung vorzuberei-
ten und der Kreisversammlung vorzulegen,

2. der Kreisversammlung Bericht über seine Tä-
tigkeit zu erstatten,

3. über den Erwerb, die Belastung und Veräuße-
rung von Grundstücken, die Aufnahme von
Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und
finanziellen Beteiligungen zu beschließen,

4. vorbehaltlich der Genehmigung des Bundes-
verbandes zur Führung des Namens „Rotes
Kreuz“ und des Kennzeichens und der Geneh-
migung des Landesverbandes (§ 10 Abs. 2 Nr.5
der Satzung des Landesverbandes) über die
Gründung von oder die Beteiligung an (ge-
meinnützigen) Gesellschaften mit beschränk-ter
Haftung zu beschließen,

5. über die Einstellung und Entlassung hauptamt-
licher Mitarbeiter und deren Besoldung im Rah-
men des Haushalts zu beschließen,

6. die Geschäftsordnung für die Kreisgeschäfts-
stelle zu erlassen,

7. über die Aufnahme und den Ausschluss von
Mitgliedern zu entscheiden.

(3) Bei Ortsvereinen hat der Kreisvorstand

-- die Tätigkeit der Ortsvereine und der Rotkreuz-
gemeinschaften zu überwachen,

-- die Vermögensverwaltung und Wirtschaftsfüh-
rung der Ortsvereine zu überprüfen.
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Er entscheidet über die Genehmigung

-- von Satzungen und Satzungsänderungen der
Ortsvereine

-- von Erwerb, Belastung und Veräußerung von
Grundstücken, ebenso Aufnahme von Darlehen
sowie Übernahme von Bürgschaften und finan-
ziellen Beteiligungen sowie Annahme von Erb-
schaften und Vermächtnissen durch die Orts-
vereine.

-- der Gründung von (gemeinnützigen) Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung durch die
Ortsvereine oder deren Beteiligung an solchen,
vorbehaltlich der Genehmigung des Bundes-
verbandes zur Führung des Namens „Rotes
Kreuz“ und des Kennzeichens und der Geneh-
migung des Präsidiums.

* Falls ein Geschäftsführender Vorstand bestellt wird, sollten ihm
 auf jeden Fall der Vorsitzende, sein(e) Stellvertreter, der Schatz-
 meister, der Justitiar und der Kreisgeschäftsführer mit beraten-
 der Stimme angehören

(4) Hält der Kreisvorstand einheitliche Regelungen in
allen Ortsvereinen für angezeigt, so kann er mit Zu-
stimmung der Kreisversammlung Bestimmungen er-
lassen, die für alle Ortsvereine verbindlich sind.

(5) Der Kreisvorstand kann ihm zustehende Befugnisse
auf den Vorsitzenden übertragen.

(6) Im übrigen ist der Kreisvorstand für alle Aufgaben
zuständig, die keinem anderen Organ zugewiesen
sind.

§ 23
Aufgaben des Vorsitzenden
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 (1) Der Vorsitzende vertritt den Kreisverband, soweit
nach dieser Satzung nicht andere Zuständigkeiten
bestimmt sind. Er führt den Vorsitz in der Kreisver-
sammlung und im Kreisvorstand. Er führt die Auf-
sicht über die Kreisgeschäftsstelle

(2) Der Vorsitzende ordnet, wenn in dringenden Fällen
eine Entscheidung des an sich zuständigen Organs
nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, die not-
wenigen Maßnahmen an; er hat das zuständige Or-
gan unverzüglich zu unterrichten.

§ 24
Fach- und Sonderausschüsse

(1) Für bestimmte Arbeitsgebiete können vom Kreis-
vorstand Fachausschüsse gebildet werden. Sie ha-
ben beratende Funktion. Die Mitglieder der Fach-
ausschüsse werden vom Kreisvorstand auf die Dauer
von 4 Jahren gewählt. Sie wählen ihre Vorsitzenden
und deren Stellvertreter aus ihrer Mitte.

(2)  Für die Erfüllung zeitlich begrenzter Aufgaben kann
die Kreisversammlung oder der Kreisvorstand Son-
derausschüsse mit beratender Funktion bilden und
deren Mitglieder bestellen.

(3) Die Mitglieder des Kreisvorstandes haben das Recht
der Anwesenheit in den Ausschüssen; sie müssen
jederzeit gehört werden.

(4) Über die Beschlüsse ist eine Ergebnisniederschrift
zu fertigen, die vom Vorsitzenden und einem von ihm
zu bestimmenden Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 25
Der Konventionsbeauftragte
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Zur Verbreitung der Kenntnis über die Genfer Rotkreuz-
Abkommen von 1949 und die Zusatzprotokolle von 1977
sowie der Grundsätze und Ideale der Bewegung bestellt
der Kreisvorstand einen Konventionsbeauftragten. Dessen
Aufgaben bestimmen sich nach den vom Bundesverband
erlassenen Richtlinien.

§ 26
Der Rotkreuz-Beauftragte für Katastrophenfälle

(1) Der Rotkreuz-Beauftragte des Kreisverbandes und
 sein Stellvertreter werden auf Vorschlag des Kreis-
 vorstandes nach Zustimmung des K-Beauftragten des
 Landesverbandes vom Präsidenten des Landesver-
 bandes ernannt.

(2) Der Rotkreuz-Beauftragte stellt mit Unterstützung des
K-Arbeitskreises die personelle und materielle Ein-
satzfähigkeit des Einsatzpotentials sicher.

5. Abschnitt: Rotkreuz-Gemeinschaften

§ 27
Rotkreuz-Gemeinschaften

(1) Rotkreuzgemeinschaften sind Gemeinschaften, deren
Angehörige satzungsgemäße Aufgaben des Roten
Kreuzes erfüllen und für diese ausgebildet oder an-
geleitet sind.

 (2) Für die Angehörigen der Rotkreuzgemeinschaften
 sind deren Ordnungen, Ausbildungsordnungen und
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 Richtlinien verbindlich; diese regeln Aufbau, Gliede- 
 rung, Führung, Leitung der Rotkreuzgemeinschaften
 sowie Eintritt und Austritt, Tauglichkeit, Ausbildung
 und Dienstkleidung ihrer Angehörigen.

(3) Alle Angehörigen der Rotkreuzgemeinschaften sind
gehalten, dem Ansehen und den Interessen des Roten
Kreuzes durch ehrenhaftes Verhalten gerecht zu wer-
den. Sie sind verpflichtet, über persönliche Verhält-
nisse von Personen, denen sie Hilfe leisten, Still-
schweigen zu bewahren.

(4) Gegen Angehörige der Rotkreuzgemeinschaften, die
gegen die Satzung oder gegen die jeweiligen Ord-
nungen, Ausbildungsordnungen und Richtlinien ver-
stoßen, können die Maßnahmen der Disziplinarord-
nung des DRK, die Bestandteil dieser Satzung ist, an-
gewandt werden.

§ 28
Bereitschaften

Die Bereitschaft besteht aus aktiven Mitgliedern, die für eine
satzungsgemäße Aufgabe nach der Ausbildungsordnung
geschult sind und sich zu regelmäßiger Mitarbeit und Fort-
bildung verpflichten.

§ 29
Sozialarbeit

Die Sozialarbeit nimmt die Aufgaben des roten Kreuzes als
Verband der freien Wohlfahrtspflege wahr.

§ 30
Jugendrotkreuz (JRK)

(1) Mitglieder des Jugendrotkreuzes können Personen
bis zum vollendeten 27. Lebensjahr sein. Führungs-
kräfte können älter sein. Nach dem vollendeten 16.



33

Lebensjahr können Mitglieder des Jugendrotkreu-zes
auch Mitglieder einer anderen Rotkreuzgemein-
schaft sein. Wenn keine örtliche Jugendrotkreuz-
gruppe besteht, können sich Jugendliche vom 14. bis
16. Lebensjahr einer Bereitschaft anschließen.

(2) Das Jugendrotkreuz bildet Gruppen und Schulge-
meinschaften.

(3) Die Angehörigen des Jugendrotkreuzes werden in
jugendgemäßer Form an die Aufgaben des Roten
Kreuzes herangeführt.

(4) Führungsaufgaben im Jugendrotkreuz, ausge-
nommen in Schulgemeinschaften, kann nur wahr-
nehmen, wer mindestens 16 Jahre alt ist

§ 31
Bergwacht

Die Bergwacht arbeitet entsprechend ihrer Tradition als
Naturschutz- und Bergrettungsorganisation.

§ 32
Arbeitskreise

Für die satzungsgemäßen Rotkreuzaufgaben, die nicht von
Rotkreuzgemeinschaften wahrgenommen werden, können
Arbeitskreise – auch für örtliche Teilbereiche – gebildet
werden. Auch Nichtmitglieder können mitarbeiten.

6. Abschnitt: Verwaltung, Wirtschaftsführung,
Gemeinnützigkeit

§ 33
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Die Kreisgeschäftsstelle

(1) Der Kreisverband unterhält eine Geschäftsstelle. Sie
 wird von einem hauptamtlichen Kreisgeschäftsführer
 geleitet.

(2) Der Kreisgeschäftsführer untersteht dem Vorsitzen-
den. Er ist für die Ausführung der Beschlüsse der
Kreisversammlung und des Kreisvorstandes sowie für
die ordnungsgemäße Abwicklung der laufenden
Angelegenheiten verantwortlich; insoweit ist er ein
besonderer Vertreter im Sinne von § 30 BGB.

(3) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung (§ 22 Abs. 2
dieser Satzung).

§ 34
Wirtschaftsführung

 (1) Der Kreisverband erfüllt seine Aufgaben im Rahmen
 seiner personellen und finanziellen Möglichkeiten.

(2) Die Mittel des Kreisverbandes sind sparsam und wirt-
schaftlich zu verwenden und nach Maßgabe des
Haushaltsplanes zu bewirtschaften.

(3) Die Jahresrechnung wird durch einen Wirtschafts-
prüfer oder einem diesem gleichgestellten neutralen
Sachverständigen geprüft. Das Ergebnis der Prüfung
ist der Kreisversammlung bei Vorlage des Jahresbe-
richtes mitzuteilen. Im Jahresbericht sind außer der
Erläuterung des Jahresabschlusses auch die wirt-
schaftliche Lage des Kreisverbandes sowie die Um-
stände darzustellen, die seine Entwicklung beein-
flussen können.

(4) Die Kosten der Vertretung in der Kreisversammlung
tragen die Mitglieder im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 1 und
Nr. 3 dieser Satzung.
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(5) Für die Verbindlichkeiten des Kreisverbandes haftet
ausschließlich sein eigenes Vermögen.

(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 35
Vermögenskontrolle und Inventur

Das gesamte Sachvermögen des Kreisverbandes ist nach
einem vom Landesverband aufgestellten Plan zu erfassen
und in seinem jeweiligen Bestand nachzuweisen.

§ 36
Gemeinnützigkeit

(1) Der Kreisverband verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung.

(2) Der Kreisverband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Kreisverbandes dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

(4) Freie Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit die
Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung dies zulassen.

(5) Die Mitglieder des Kreisverbandes dürfen in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Kreisverbandes erhalten; dies gilt nicht für
Zuwendungen des Kreisverbandes an seine Glie-
derungen zur Erfüllung satzungsmäßiger Rotkreuz-
aufgaben.

(6) Der Kreisverband darf keine Personen durch Aus-
gaben, die dem Zweck des Kreisverbandes fremd sind,
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oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-tungen
begünstigen.

(7) Bei Auflösung oder Aufhebung des Kreisverbandes
oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das
nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende
Vermögen auf den Landesverband übertragen, der es
nur unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
und mildtätige Zwecke verwendet. Falls anstelle des
bisherigen Verbandes ein neuer Kreisverband des
Deutschen Roten Kreuzes gegründet wird, so soll das
Vermögen des bisherigen Verbandes ihm zuge-
wendet werden.

7. Abschnitt: Ordnungs- und Eilmaßnahmen,
Rechtsstreitigkeiten

§ 37
Ordnungsmaßnahmen

(1) Stellt der Kreisvorstand fest, dass ein Mitglied

-- seine Pflichten aus dieser Satzung oder aus Be-
schlüssen der Kreisversammlung oder des
Kreisvorstandes verletzt;

-- sonstige wichtige Interessen des Deutschen
Roten Kreuzes oder der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung gefährdet
oder

-- entsprechendes Verhalten bei seinen Gliede-
rungen duldet,

so kann der Kreisvorstand nach Anhörung des Mit-
glieds anordnen, dass das Mitglied innerhalb einer zu
setzenden Frist das Erforderliche veranlasst.

(2) Folgt das Mitglied der Anordnung nicht innerhalb
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der gesetzten Frist, so kann der Kreisvorstand im
Wege der Ersatzvornahme die Anordnung an Stelle
und auf Kosten des Mitglieds selbst durchführen oder
die Durchführung einem anderen übertragen. In be-
sonderen Fällen kann der Kreisvorstand einen Beauf-
tragten bestellen oder alle oder einzelne Vorstands-
mitglieder eines Mitglieds abberufen. Innerhalb von 3
Monaten nach Bekanntgabe der Abberufung ist eine
Neuwahl durchzuführen.

(3) Außerdem kann dem Mitglied die Ausübung der ihm
nach dieser Satzung zustehenden Mitgliedsrechte ent-
zogen werden. Liegt ein besonders schwerwiegen-des
Fehlverhalten vor, kann das Mitglied gem. § 15 Abs. 3
aus dem Kreisverband ausgeschlossen werden.

§ 38
Eilmaßnahmen bei Gefahr im Verzuge

(1) Zur Wahrung bedrohter wichtiger Interessen des
Deutschen Roten Kreuzes kann der Vorsitzende bei
Gefahr im Verzuge den im Kreisverband zusammen-
gefaßten Mitgliedern, Organisationen und Einrich-
tungen unmittelbar Weisung erteilen. Er kann sich
hierzu eines Beauftragten bedienen. Der Vorsitzende
soll, bevor er tätig wird, die betroffenen Mitglieder,
Organisationen und Einrichtungen hören. Diese
Befugnis endet, sobald der Kreisvorstand zur
Beschlussfassung zusammengetreten ist.

(2) Die betreffenden Mitglieder können die Entschei-dung
des Kreisvorstandes über die Maßnahmen des
Vorsitzenden verlangen. Ein dahingehender Antrag
hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 39
Schiedsgericht

(1) Alle Rechtsstreitigkeiten
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1. zwischen Verbänden, Organisationen und Ein-
richtungen des Deutschen Roten Kreuzes,

2. zwischen Einzelmitgliedern,

3. zwischen Einzelmitgliedern und Verbänden,
Organisationen oder Einrichtungen des Deut-
schen Roten Kreuzes

die aus der Wahrnehmung von Rotkreuz-Aufgaben
entstehen oder sich aus der Mitgliedschaft im Deut-
schen Roten Kreuz ergeben, werden durch das
Schiedsgericht des Landesverbandes im Sinne von
§§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung entschieden.

(2) Das Schiedsgericht entscheidet auch über Rechts-
streitigkeiten, die sich aus der Zeit früherer Mit-
gliedschaft ergeben.

(3) Das Schiedsgericht entscheidet auch über die Recht-
mäßigkeit von Vereinsmaßnahmen ordnungs- oder
disziplinarrechtlicher Art gegenüber Mitgliedern,
wenn der Antragsteller geltend macht, in seinen Rech-
ten verletzt zu sein und das Ordnungs- und Diszipli-
narverfahren beendet ist.

(4) Das Schiedsgericht wird beim Deutschen Roten Kreuz,
Landesverband Baden-Württemberg, gebildet. Das
Verfahren des Schiedsgerichts regelt die Schieds-
ordnung des Deutschen Roten Kreuzes, Landes-
verband Baden-Württemberg, die auf der Schieds-
ordnung für das Deutsche Rote Kreuz beruht. Sie ist,
soweit sie nichts anderes bestimmt, für die Mitglieds-
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verbände verbindlich. Sie ist Bestandteil dieser Sat-
zung und ist ihr als Anlage beigefügt.

(5) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, soweit dies ge-
setzlich zulässig ist.

8. Abschnitt: Gebietsänderungen, Inkrafttreten

§ 40
Gebietsänderungen

Vereinbarungen, die die Übernahme von Teilen anderer
Kreisverbände betreffen, werden vom Kreisvorstand ab-
geschlossen. Soweit in Vereinbarungen Zweckbindungen
für übernommene Vermögen festgelegt sind, kann die
Zweckbindung nur durch einen Beschluss des Kreisvor-
standes geändert werden, bei dem die Vorsitzenden der
Ortsvereine und Rotkreuz-Gemeinschaften zu deren Gun-
sten die Zweckbindung festgelegt ist, zustimmen müssen.

§ 41
Inkrafttreten

Mit der Eintragung dieser Satzung in das Vereinsregister
erlischt die bisherige Satzung des Kreisverbandes.
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SCHIEDSORDNUNG
FÜR DAS DEUTSCHE ROTE KREUZ

LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.

Die Schiedsordnung für das Deutsche Rote Kreuz vom
03. November 1989, in Kraft getreten am 27. Dezember 1989,
wurde durch Beschluss der Landesversammlung am
30. Juni 1990 für den DRK-Landesverband Baden-Württem-
berg übernommen.

§ 1
Umfang der Schiedsgerichtsbarkeit

 (1) Alle Rechtsstreitigkeiten
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a) zwischen Organisationen oder Einrichtungen
des Deutschen Roten Kreuzes

b) zwischen Einzelmitgliedern

c) zwischen Einzelmitgliedern und Organisa-
tionen oder Einrichtungen des Deutschen Roten
Kreuzes

die aus der Wahrnehmung von Rotkreuz-Aufgaben
entstehen oder sich aus der Mitgliedschaft im Roten
Kreuz ergeben, werden durch Schiedsgerichte im
Sinn der §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung nach
dieser Schiedsordnung entschieden.

(2) Die Schiedsgerichte entscheiden auch über Rechts-
streitigkeiten, die sich aus der Zeit früherer Mitglied-
schaft ergeben.

(3) Die Schiedsgerichte entschieden auch über die
Rechtmäßigkeit von Vereinsmaßnahmen ordnungs-
oder disziplinarrechtlicher Art gegenüber Mitglie-
dern, wenn der Antragsteller geltend macht, in seinen
Rechten verletzt zu ein und das Ordnungs- oder Diszi-
plinarverfahren beendet ist.

(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, soweit dies
gesetz-lich zulässig ist.

(5) Für den DRK-Landesverband Bayerischen Rotes Kreuz
als Körperschaft des öffentlichen Rechts gilt diese
Schiedsordnung nicht, soweit es sich um Rechtsstrei-
tigkeiten zwischen Einzelmitgliedern und der Körper-
schaft handelt.

§ 2
Schiedsgerichte
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(1) Es werden errichtet:
 
 das Bundesschiedsgericht und

die Schiedsgerichte der Mitgliedsverbände.

(2) Das Bundesschiedsgericht entscheidet über Rechts- 
streitigkeiten, die das DRK betreffen oder über den
Bereich eines Mitgliedsverbandes hinausgehen.

(3) Die Schiedsgerichte der Mitgliedsverbände entschei-
den über Rechtsstreitigkeiten innerhalb des Verban-
des, für dessen Bereich sie gebildet sind.

 

§ 3
Zusammensetzung des Schiedsgerichts

 (1) Das Schiedsgericht besteht aus dem Vorsitzenden und
zwei Beisitzern. Sie müssen seit mindestens einem
Jahr Mitglied des Roten Kreuzes sein.

 (2) Der Vorsitzende und ein stellvertretender Vorsitzen-
der werden von der Mitgliederversammlung oder dem
entsprechenden Organ des Verbandes, für
dessen Bereich das Schiedsgericht errichtet ist, auf 4
Jahre gewählt. Sie müssen die Befähigung zum Rich-
teramt haben und dürfen nicht dem Vorstand des
Verbandes angehören, der das Schiedsgericht er-
richtet hat

(3) Für den einzelnen Streitfall ernennt jede Partei einen
Beisitzer. Vorstandsmitglieder eines am Rechtsstreit
beteiligten Verbandes können nicht zu Beisitzern
ernannt werden.

(4) Stehen im Einzelfall weder der Vorsitzende des
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Schiedsgerichts eines Mitgliedsverbandes noch der
stellvertretende Vorsitzende zur Verfügung, so er-
nennt der Vorsitzende des Bundesschiedsgerichts den
Vorsitzenden für das anhängige Verfahren.

(5) Stehen im Einzelfall weder der Vorsitzende des Bun- 
desschiedsgerichts noch der stellvertretende Vorsit-
zende zur Verfügung, so ernennt der Direktor des
Amtsgerichts Charlottenburg den Vorsitzenden für
das anhängige Verfahren.

(6) Sind bei Ablauf der Amtszeit Schiedsgerichtsver-
fahren anhängig, in denen bereits mündlich verhan-
delt worden oder Termin zur mündlichen Verhand-
lung anberaumt ist, so bleiben die Schiedsrichter bis
zur Beendigung des Verfahrens für diese Sache im
Amt.

§ 4
Ablehnung der Schiedsrichter

(1) Schiedsrichter können in Anwendung des § 1032 Zi-
vilprozeßordnung abgelehnt werden. Über die Be-
rechtigung der Ablehnung entscheidet das ordent-
liche Gericht (§ 1045 ZPO), sofern nicht der abge-
lehnte Schiedsrichter die Ablehnung für begründet
erachtet.

(2) Wird die Ablehnung eines Beisitzers bestätigt oder
von ihm für begründet erachtet, so ernennt die Partei,
die ihn ernannt hat, einen anderen Beisitzer.
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Geschieht dies nicht innerhalb einer vom Vorsitzen-
den zu bestimmenden Frist, so ernennt der Vorsit-
zende den neuen Beisitzer.

(3) Erklärt der Vorsitzende des Schiedsgerichts sich für
befangen, so entscheidet das Schiedsgericht über die
Begründetheit der Selbstablehnung unter Vor-sitz
des stellvertretenden Vorsitzenden. Über die Be-
gründetheit der Selbstablehnung des stellvertreten-
den Vorsitzenden entscheidet das ordentliche Ge-
richt (§ 1045 ZPO)

§ 5
Rechtliche Stellung der Schiedsrichter

(1) Die Schiedsrichter sind unabhängig.

(2) Die Schiedsrichter sind ehrenamtlich tätig. Sie erhal-
ten von dem Verband, für dessen Bereich das
Schiedsgericht gebildet ist, Reisekosten und Tage-
gelder nach der gleichen Stufe des Bundesreiseko-
stengesetzes wie Vorstandsmitglieder,

§ 6
Anrufungsfrist

(1) Das Schiedsgericht kann nur innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 6 Monaten ab Eintritt des streitigen
Ereignisses angerufen werden.

(2) Bei Vereinsmaßnahmen ordnungs- und disziplinar-
rechtlicher Art gegenüber einem Mitglied beginnt die
Frist erst dann, wenn das Mitglied über sein Recht,
das Schiedsgericht anzurufen, über die Form des
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Antrags, über die Regelung des § 7 Abs. 1 sowie
über die Anrufungsfrist schriftlich belehrt worden ist.

(3) Wird die Frist schuldlos versäumt, so wird dem An-
tragsteller Nachfrist gewährt.

(4) Der Verband der Schwesternschaften und die
Schwesternschaften sind befugt, durch Satzung
kürzere Anrufungsfristen festzusetzen.

§ 7
Verfahren

(1) Die an das Schiedsgericht gerichtete Antragsschrift
muss enthalten:

a) Namen und Anschrift der Parteien;

b) die Darstellung des Streitfalles;

c) den Antrag, welche Entscheidung das Schieds-
gericht treffen soll;

d) Name und Anschrift eines Beisitzers und
dessen Erklärung, dass er seit mindestens
einem Jahr Mitglied im Deutschen Roten Kreuz
und mit seiner Bestellung zum Beisitzer
einverstanden ist, oder die Bitte an den
Vorsitzenden, für den Antragsteller einen
Beisitzer zu ernennen.

(2) Werden innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten
Frist Mängel der Antragsschrift nicht beseitigt, so
gilt der Antrag als zurückgenommen. Die Frist muss
mindestens zwei Wochen betragen. Auf die Folgen
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der Fristversäumnis ist der Antragsteller hinzuwei-
sen.

(3) Ernennt der Antragsgegner innerhalb der vom Vor-
sitzenden gesetzten Frist keinen Beisitzer, so bestellt
ihn der Vorsitzende.

§ 8
Verfahrensgrundsätze

(1) Das Schiedsgericht gestaltet – unbeschadet der
§§ 1025 bis 1048 der Zivilprozessordnung – sein Ver-
fahren nach freiem Ermessen.

(2) Das Schiedsgericht entscheidet nach mündlicher
Verhandlung, es sei denn, dass beide Parteien mit
schriftlichem Verfahren einverstanden sind.

(3) Mündliche Verhandlungen des Schiedsgerichts sind
nicht öffentlich.

(4) Die Parteien können sich eines Beistands bedienen.

§ 9
Entscheidungsgrundsätze

Das Schiedsgericht entscheidet nach geltendem Recht unter
Beachtung der Satzung und Ordnungen des Deutschen Roten
Kreuzes.

§ 10
Vorläufige Anordnungen
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Nach Anrufung des Schiedsgerichts ist der Vorsitzende auf
Antrag einer Partei befugt, für die Dauer des Verfahrens
vorläufige Anordnungen zu treffen.

§ 11
Kosten

 (1) Gebühren für das Schiedsgericht werden nicht
 erhoben.

(2)  Die dem Schiedsgericht entstehenden Auslagen ein-
schließlich etwaiger Auslagen für Zeugen und Sach-
verständige, trägt der Verband, bei dem es errich-tet
ist, für den Bereich des Verbandes der Schwe-
sternschaften vom DRK, die am Verfahren jeweils
beteiligte Schwesternschaft. Das Schiedsgericht
kann die ihm entstehenden Auslagen dem unterlie-
genden Teil auferlegen, wenn dies der Billigkeit ent-
spricht. Sie sind ihm aufzuerlegen, wenn seine
Rechtsverfolgung offenbar mutwillig war.

(3) Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

 

§ 12
Zuständiges ordentliches Gericht

Gericht im Sinne von § 1045 ZPO ist das Amtsgericht, das für
den Sitz den Verbandes bei dem das Schiedsgericht errich-
tet ist, örtlich zuständig ist. § 3 Abs. 5 bleibt unberührt.
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Anerkennung des DRK durch die Bundesregierung

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DER BUNDESKANZLER Bonn, den 27. September 1956
4 – 24202 – 2948/56

An den
Herrn Präsidenten des
Deutschen Roten Kreuzes

B o n n
Friedrich-Ebert-Allee 71

Die Bundesregierung erkennt das Deutsche Rote Kreuz als nationale Hilfs-
gesellschaft zur Erfüllung derjenigen Aufgaben an, die von den nationalen
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Gesellschaften des Roten Kreuzes gemäß den Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 und den von den internationalen Rotkreuz-Konferenzen festge-
legten Grundsätzen wahrgenommen werden.

Unter Bezugnahme auf Artikel 26 des Ersten Genfer Abkommens vom 12.
August 1949 ermächtigt ferner die Bundesregierung das Deutsche Rote
Kreuz unter ihrer Verantwortung in dem ständigen Sanitätsdienst der Bun-
deswehr mitzuwirken.

 gez.: A d e n a u e r

Anm.: Die ursprüngliche Anerkennung vom 26.2.1951 ist am 27.9.1956 – be-
dingt durch den Aufbau der Bundeswehr – neu gefasst worden. Art. 26 des
I. Genfer Abkommens vom 12. August 1949 lautet:

„Dem in Artikel 24 erwähnten Personal wird das Personal der von ihrer Re-
gierung in gehöriger Form anerkannten und ermächtigten nationalen Ge-
sellschaften des Roten Kreuzes und anderer freiwilliger Hilfsgesellschaften,
das zu denselben Verrichtungen wie das im genannten Artikel erwähnte
Personal verwendet wird, gleichgestellt, vorausgesetzt, dass das Personal
dieser Gesellschaften den militärischen Gesetzen und Verordnungen unter-
steht.

Jede Hohe Vertragspartei notifiziert der anderen, entweder schon in Frie-
denszeiten oder bei Beginn oder im Verlauf der Feindseligkeiten, jedenfalls
aber vor der tatsächlichen Inanspruchnahme, die Namen der Gesellschaf-
ten, die sie ermächtigt hat, unter ihrer Verantwortung im ständigen
Sanitäts-dienst ihrer Streitkräfte mitzuwirken.“

Anerkennung des DRK durch das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz

in Genf

Rundschreiben Nr. 400 Genf, den 26. Juni 1952

An die Zentralkomitees der Nationalen Rotkreuzgesellschaften
(Roter Halbmond, Roter Löwe mit der Roten Sonne)

Übersetzung

Meine Damen und Herren!
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Wir beehren uns, Ihnen hiermit die offizielle Anerkennung des Deutschen
Roten Kreuzes in der Bundesrepublik Deutschland durch das Internationale
Komitee zur Kenntnis zu bringen.

Diese im Jahre 1921 unter dem Namen „Deutsches Rotes Kreuz“ gegründete
nationale Gesellschaft, die ihre Tätigkeit auf die Gesamtheit des deutschen
Gebietes erstreckte, wurde im Laufe des Sommers 1945 durch eine Verfü-
gung der Besatzungsbehörde aufgelöst.

In der Folge bildeten sich allmählich in den verschiedenen Ländern der
französischen, britischen und amerikanischen Besatzungszone sowie auch
in den westlichen Sektoren Berlins örtliche Verbände des Roten Kreuzes.
Diese Verbände, die sich vorerst in Arbeitsgemeinschaften zusammenge-
schlossen hatten, gründeten am 04. Februar 1950 einen Bund, der den
Namen „Deutsches Rotes Kreuz“ annahm und schließlich am 26. Februar
1951 von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland als freiwillige
Hilfsgesellschaft im Sinne des Artikels 10 des Genfer Abkommens von 1929
und als einzige offizielle Rotkreuzgesellschaft auf dem Gebiete der Bundes-
republik anerkannt wurde.

Mit dem Schreiben vom 18. Juni 1952 hat der Präsident dieser Gesellschaft
das Internationale Komitee um die Anerkennung unter der Bezeichnung
„Deutsches Rotes Kreuz in der Bundesrepublik Deutschland“ ersucht. Die-
sem Begehren waren eine Abschrift des Schreibens des Bundeskanzlers an
die Gesellschaft mit der Bekanntgabe ihrer Anerkennung durch die Regie-
rung sowie die Satzung der Gesellschaft beigelegt.

Diese in Gemeinschaft mit dem Sekretariat der Liga der Rotkreuzge-
sellschaften geprüften Urkunden erwiesen, dass alle für die Anerkennung
einer neuen Gesellschaft durch das Internationale Komitee notwendigen
Bedingungen vollauf erfüllt sind.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat heute die Freude, diese
Anerkennung aussprechen zu können, die einen bedeutenden Fortschritt auf
dem Wege der Universalität des Roten Kreuzes darstellt. Dieser Be-schluss
greift selbstverständlich in keiner Weise der Gründung einer Rot-
kreuzgesellschaft auf dem Gebiete der Deutschen Demokratischen Repu-blik
– einer Gesellschaft, zu deren Anerkennung das Internationale Komi-tee
bereit wäre, sobald sie die erforderlichen Bedingungen erfüllt haben würde -
, noch der Schaffung einer Gesellschaft vor, die ihre Tätigkeit auf das
gesamte deutsche Gebiet erstrecken würde..

Gemäß ihrer Satzung bestehen die Aufgaben der neuen Gesellschaft na-
mentlich in der Übernahme der Verantwortungen, die ihr aufgrund der hu-
manitären Abkommen und der Beschlüsse internationaler Rotkreuzkonfe-
renzen auferlegt sind, sowie aus der Pflicht, darüber zu wachen, dass diese
Verantwortungen ebenso durch alle ihre Mitglieder getragen werden. Die-se
letzteren sind die Rotkreuzorganisationen der die Bundesrepublik bilden-
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den verschiedenen Länder und der Westsektoren Berlins sowie der Ver-
band Deutscher Mutterhäuser vom Roten Kreuz.

Präsident der Gesellschaft ist Dr. Heinrich Weitz, Vizepräsident sind Gräfin
Waldersee und Walter Bargatzky, Generalsekretär ist Walter G. Hartmann.
Ihr Generalsekretariat befindet sich in Bonn.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz freut sich, heute mit diesem
Rundschreiben diese Gesellschaft bei den anderen nationalen Rotkreuzge-
sellschaften zu beglaubigen und empfiehlt sie derer besten Aufnahme. Es
spricht seine aufrichtigsten Wünsche für ich zukünftiges Gedeihen aus und
für eine erfolgreiche humanitäre Tätigkeit.

Genehmigen Sie, meine Damen und Herren, die Versicherung unserer aus-
gezeichneten Hochachtung.

  Für das Internationale
Komitee
 vom Roten Kreuz
 der Präsident
 gez. Paul Ruegger

Anerkennungsbedingungen
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

für die nationalen Rotkreuzgesellschaften

Die letztmalig von der XXVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Stock-
holm 1948 revidierten und vervollständigten Anerkennungsbedingungen
lauten:

 1. Die nationale Rotkreuzgesellschaft soll auf dem Gebiet eines unab-
hängiges Staates gebildet sein, in dem die Genfer Konvention über die
Verwundeten und Kranken (1864, 1906 und 1929) in Kraft ist.
(Anm.: Heute wäre noch sinngemäß zu ergänzen „oder eines der Ab-
kommen von 1949“).

 2. Sie soll die einzige nationale Rotkreuzgesellschaft in diesem Staat sein
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und an ihrer Spitze ein Zentralkomitee haben, das allein gegenüber
den anderen Mitgliedern des Internationalen Roten Kreuzes vertre-
tungsberechtigt ist.

 3. Sie muss ordnungsmäßig durch ihre Regierung als freiwillige Hilfs-
gesellschaft der öffentlichen Gewalt anerkannt sein, insbesondere im
Sinne des Art. 10 der Genfer Konvention (von 1929). In Staaten, die
keine bewaffneten Streitkräfte unterhalten, muss sie als freiwillige
Hilfsgesellschaft, die ihre Tätigkeit zugunsten der Zivilbevölkerung
ausübt, anerkannt sein.
(Anm.: jetzt Art. 26 der 1. Genfer Konvention von 1949)

 4. Die nationale Rotkreuzgesellschaft soll sich einer Selbstverwaltung er-
freuen, die ihr gestattet, ihre Tätigkeit entsprechend den grundlegen-
den Prinzipien des Roten Kreuzes auszuüben, wie sie von den Inter-
nationalen Rotkreuzkonferenzen formuliert wurden.

 5. Sie muss Namen und Zeichen des Roten Kreuzes gemäß der Genfer
Konvention gebrauchen.

 6. Sie muss eine schlagkräftige Organisation haben, mit der sie die ihr
obliegenden Aufgaben wirksam durchführen kann. Sie muss sich im
Frieden auch für die Dienste im Krieg vorbereiten.

 7. Sie muss ihre Tätigkeit über das ganze Land erstrecken.

 8. Sie darf die Mitgliedschaft niemanden aus Gründen der Rasse, des
Geschlechtes, der Religion oder politischer Überzeugung verwei-gern.

 9. Sie muss die Statuten des Internationalen Roten Kreuzes beachten und
an der Gemeinschaft, die seine Mitglieder verbindet, teilnehmen. Na-
tionale Gesellschaften und internationale Organisationen unterhalten
ständige Verbindungen untereinander.

10. Sie muss die fundamentalen Prinzipien des Roten Kreuzes beachten,
wie sie von den internationalen Rotkreuzkonferenzen formuliert wur-
den, vor allem die Unparteilichkeit, die politische, konfessionelle und
wirtschaftliche Unabhängigkeit, die Universalität des Roten Kreuzes
und die Gleichheit der nationalen Rotkreuzgesellschaften. Sie muss bei
jeder Aktion vom Geist der Genfer Konventionen und der sie er-
gänzenden Verträge beseelt sein.
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GRUNDSÄTZE DES ROTEN KREUZES

Menschlichkeit
Aus dem Wunsch heraus entstanden, die Verwundeten auf den Schlachtfel-
dern unterschiedslos zu betreuen, bemüht sich das Rote Kreuz auf interna-
tionaler Ebene, menschliches Leiden unter allen Umständen zu verhüten
und zu lindern. Es ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen sowie
Ehrfurcht vor dem Menschen hochzuhalten. Es fördert gegenseitiges Ver-
ständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden
unter allen Völkern.

Unparteilichkeit
Es macht keinerlei Unterschied zwischen Staatsangehörigkeit, Rasse, Reli-
gion, sozialer Stellung und politischer Zugehörigkeit. Es ist einzig bemüht,
den Menschen nach dem Maß ihrer Not zu helfen und bei der Hilfe den
dringendsten Fällen Vorrang zu geben.

Neutralität
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Um sich das allgemeine Vertrauen zu erhalten, enthält sich das Rote Kreuz
zu allen Zeiten der Teilnahme an Feindseligkeiten wie auch an politischen,
rassischen, religiösen und weltanschaulichen Auseinandersetzungen.

Unabhängigkeit
Das Rote Kreuz ist unabhängig. Obwohl die nationalen Rotkreuzgesellschaf-
ten den Behörden bei ihrer humanitären Tätigkeit zur Seite stehen und den
jeweiligen Landesgesetzen unterstellt sind, sollten Sie dennoch eine Eigen-
ständigkeit bewahren, die ihnen gestattet, jederzeit nach den Grundsätzen
des Roten Kreuzes zu handeln.

Freiwilligkeit
Das Rote Kreuz ist eine Einrichtung der freiwilligen und uneigennützigen
Hilfe.

Einheit
Es kann in einem Land nur eine einzige Rotkreuzgesellschaft geben. Sie soll
allen offen stehen und ihre humanitäre Tätigkeit über das gesamte Gebiet
erstrecken.

Universalität
Das Rote Kreuz ist eine weltumfassende Institution, in der alle Gesellschaf-
ten gleiche Rechte haben und verpflichtet sind, einander zu helfen.

Diese Grundsätze wurden von der XX. Internationalen Rotkreuzkonferenz in
Wien (2. bis 9. Oktober 1965) beschlossen. Sie sind für alle Rotkreuzgesell-
schaften verbindlich.
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